Dialog und Vernehmung
• Der Begriff "Opfer" signalisiert auch Statusverluste und wird daher gegenüber Betroffenen - im Einzelfall wie generell - vermieden. (Darum werden in dieser Liste die Begriffe Opfer, Verletzte, Betroffene und Geschädigte nebeneinander verwandt.) Anwesende Geschädigte werden im Gespräch der Beamten untereinander immer mit ihrem Namen bezeichnet. 

• Wir stützen Geschädigte auch durch die Klarstellung, dass ihnen Unrecht geschah und dass sie nichts dafür können. Dabei vermeiden wir - insbesondere bei Kindern - eine Über-Dramatisierung. 

• Unbekanntes verunsichert - darum bieten wir den Geschädigten gerade zu Beginn ihres Aufenthaltes in der Polizeidienststelle die Anwesenheit von Begleitpersonen an und informieren über die Möglichkeit des anwaltschaftlichen Beistands. 

• Unwissen verunsichert - darum machen wir Verletzte durch mündliche und schriftliche Informationen über ihre Rechte und den weiteren Gang des Verfahrens sicherer. 

• Wir sehen in dem Aufwand, der mit der Umsetzung der gesetzlichen Opferrechte verbunden ist, keine Belastung sondern die Chance eines Ausgleichs gegenüber den Rechten der Beschuldigten. Deshalb informieren wir Geschädigte fair und verständlich. Diese Information ist auch unsere gesetzliche Pflicht! (§§ 163 (3) und 406h StPO)

• Weil die Reaktionen der Geschädigten auf Straftaten sehr unterschiedlich sein können, treten wir ihnen nicht mit festen Erwartungen oder gar Vorurteilen gegenüber, sondern begegnen jedem Einzelfall offen. Erst recht nutzen wir „fehlende" oder beobachtete Reaktionen nicht für "Schlussfolgerungen" zum Tathergang oder zur Glaubwürdigkeit der Zeugen. Damit wir so professionell sein können, arbeiten wir im Team und nutzen spezielle Fortbildungsangebote. Als Vorgesetzte sorgen wir für diese Voraussetzungen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

• Wir vernehmen Geschädigte qualifiziert und für das Strafverfahren optimal dokumentiert. Wir sehen darin einen unverzichtbaren Bestandteil einer professionellen Ermittlungsarbeit der Polizei. Wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Vernehmungsform gleichzeitig verbesserte Leistungen von Vernehmungspersonen und Zeugen ermöglicht und die Geschädigten im Rahmen des späteren Strafverfahrens entlastet.

• Wir vermeiden alle Umstände, die den Verletzten Mitschuldvorwürfe signalisieren. Soweit Fragen zur Sache als Vorwürfe missverstanden werden können, erläutern wir den Hintergrund der Frage. 
(Jürgen Sievers, Leitender Kriminaldirektor Kiel)
